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ERKENNTNIS

 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Reinhard Engel als Vorsitzenden und den Richter Mag. Hermann

Leitner als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. Mayer über die Beschwerde des S.A., geb. 00.00.1974, StA.

Armenien (vertreten durch Fr. Maga. Nadja Lorenz), gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.01.2007, FZ. 02

17.563-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs 1 u. 2 AsylG 1997 BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. I 129/2004 als unbegründet

abgewiesen.

Text

Entscheidungsgründe:

 

I. Der Beschwerdeführer (BF), seinen Angaben nach ein Staatsangehöriger von Armenien, stellte am 2.7.2002 beim

Bundesasylamt (BAA) einen Asylantrag.

 

Als Begründung für das Verlassen seines Herkunftsstaates Armenien brachte er (zusammengefasst dargestellt)

anlässlich der ersten niederschriftlichen Befragung durch ein Organ des Grenzüberwachungspostens zum

Ausreisemotiv am 2.7.2002 vor, dass er nicht mehr als Spion habe arbeiten wollen. Bei der am 27.2.2003 folgenden

Einvernahme beim BAA, gab er als Grund im Wesentlichen die Furcht vor der Rache einer Person an.

 

Das BAA hat folglich den Asylantrag mit Bescheid vom 28.7.2003 gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.).

Gem. § 8 Abs 1 AsylG wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Armenien für zulässig erklärt

(Spruchpunkt II.).

 

Einer dagegen erhobenen Berufung wurde vom Unabhängigen Bundesasylsenat vom damals zuständigen Mitglied Dr.
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Druckenthaner stattgegeben und der angefochtene Bescheid gem. § 66 Abs 2 AVG an das Bundesasylamt

zurückverwiesen. Moniert wurde darin im Wesentlichen, dass das BAA - das die Aussage des BF grds. als glaubhaft

erachtete und der rechtlichen Beurteilung zu Grunde legte - keine Feststellungen zu den Schutzmechanismen und

deren Effektivität getroffen hatte, sich das BAA darauf aber in der Begründung ihrer Entscheidung berufen hatte.

 

Im Zuge einer ergänzenden Einvernahme am 18.12.2006 erweiterte der BF sein Ausreisemotiv um den Umstand, dass

er Katholik sei und deshalb nicht in Armenien leben könne.

 

Nach Durchführung eines ergänzenden Ermittlungsverfahrens hat das BAA den Asylantrag mit Bescheid vom 17.1.2007

gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 AsylG wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung

oder Abschiebung nach Armenien für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.). Gemäß § 8 Abs 2 AsylG wurde die Ausweisung

aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Armenien verfügt (Spruchpunkt III.).

 

Gegen diesen Bescheid hat der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer innerhalb oIener Frist Beschwerde erhoben.

Hinsichtlich des konkreten Inhaltes der Beschwerde, der bei den Erwägungen des Asylgerichtshof berücksichtigt

wurde, wird auf den Akteninhalt verwiesen (VwGH 16.12.1999, 99/20/0524).

 

Die im angefochtenen Bescheid bereits enthaltene Sachverhaltsdarstellung wird hiermit zum Inhalt dieser

Entscheidung erklärt. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist das erkennende Gericht berechtigt, näher

bezeichnete Teile des angefochtenen Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses zu erheben, ohne sie

wiederholen zu müssen (vgl. z.B. das Erk. d. VwGH vom 4. 10. 1995, 95/01/0045; VwGH 24. 11. 1999, 99/01/0280; auch

VwGH 8. 3. 1999, 98/01/0278).

 

Die dargebrachten fluchtkausalen Ereignisse blieben im Verfahren beider Instanzen durch den BF unbescheinigt.

 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

 

1. Beweis wurde erhoben durch den Inhalt des vorliegenden Verwaltungsaktes.

 

Die belangte Behörde legte im Rahmen der Beweiswürdigung dar, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen sei,

seine Ausreisegründe glaubhaft zu machen, da er in wesentlichen Punkten unterschiedliche Angaben gemacht hätte

und sein Vorbringen auch gesteigert bzw. erweitert habe.

 

So habe der BF anlässlich seiner ersten Befragung, warum er nach Österreich gekommen sei bzw. warum er sein

Heimatland verlassen habe, nach dem Grenzübertritt beim Grenzüberwachungsposten Harmanschlag im Rahmen

einer niederschriftlichen Einvernahme am Tag nach seiner Anhaltung im Beisein eines Dolmetschers angegeben, dass

er sich deshalb entschlossen habe nach Österreich zu reisen, weil er "in Armenien als Spion arbeiten sollte und das

habe er nicht wollen. Er habe eigentlich nicht nach Österreich wollen, aber da er nun schon hier sei, wolle er um Asyl

ansuchen"(AS 5). Bei der darauf folgenden Einvernahme legte er die Furcht vor der Rache eines Mannes als Motiv für

die Ausreise und Asylantragstellung dar. In einer ergänzenden Einvernahme habe er ergänzend auch noch sein

Religionsbekenntnis als kausal für die Ausreise dargetan.
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Es ist dem BAA zuzustimmen, dass der BF damit im Wesentlichen sein Ausreisemotiv wechselte bzw. zu einem späten

Zeitpunkt des Verfahrens noch um einen weiteren Punkt ergänzte und ihm dadurch die Glaubhaftmachung einer

Verfolgungsgefahr nicht gelungen ist.

 

Die vom BAA vorgenommene und hier hinsichtlich der sie tragenden Gründe dargelegte Beweiswürdigung ist im Sinne

der allgemeinen Denklogik und der Denkgesetze in sich schlüssig und stimmig. Sie steht auch im Einklang mit der

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, wonach die Behörde einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als

glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens im Wesentlichen gleich bleibende Angaben

macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte

Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung um jeden Preis dienen sollten, der Wirklichkeit

aber nicht entsprechen. Als glaubhaft könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der

Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens

unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden

Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen

erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 6.3.1996, 95/20/0650).

 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu einer

Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, führt. Der

Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur dann als

erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und sichere

Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). Hauer/Leukauf,

Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens,

5. AuMage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom

29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten

Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere

Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den Methoden

einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, dem Richter ein

empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher eine höchste, ja auch eine

(nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)".

 

Aus Sicht des Asylgerichtshofes ist unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur festgelegten,

Prämissen für den Vorgang der freien Beweiswürdigung dem Bundesasylamt nicht entgegenzutreten, wenn es das

ausreisekausale Vorbringen bzw. die dargelegten Motive im Ergebnis als nicht glaubhaft qualifiziert.

 

Im Übrigen wird die Beweiswürdigung des BAA in der Beschwerde auch nicht substantiiert bekämpft, weshalb der

Asylgerichtshof nicht veranlasst war das Ermittlungsverfahren zu wiederholen bzw. zu ergänzen (vgl. zB. VwGH

20.1.1993, 92/01/0950; 14.12.1995, 95/19/1046; 30.1.2000, 2000/20/0356; 23.11.2006, 2005/20/0551 ua.).

 

So wird der Beschwerde wird moniert, dass der BF auch beim BAA vorgebracht habe, dass er als "Spion" gearbeitet

habe und damit kein Widerspruch zu den ersten Angaben beim Grenzüberwachungsposten bestünde. Dem kann

grundsätzlich zugestimmt werden, jedoch wird dabei übersehen, dass der BF bei seinen ersten Angaben als

"Ausreisemotiv" angab, dass er als Spion arbeiten sollte und er dies nicht mehr wollte, während bei der darauf

folgenden Einvernahme die Tätigkeit als "Spion" bzw. Informant nur mehr in der Vorgeschichte eine Rolle spielte und

er folglich aber angab, dass er aus Furcht vor der Rache dieser genannten Person ausreiste bzw. auch wegen der

religiösen Probleme. Aus den Aussagen beim BAA kann nicht entnommen werden, dass er noch weiter hätte als Spion

für seinen "Verfolger" arbeiten sollen, was auch nicht plausibel wäre, da er dieses Verhältnis als deutlich gestört bzw.

zerrüttet darstellte.

https://www.jusline.at/entscheidung/72654
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/45
https://www.jusline.at/entscheidung/352012
https://www.jusline.at/entscheidung/86180
https://www.jusline.at/entscheidung/73744
https://www.jusline.at/entscheidung/53186
https://www.jusline.at/entscheidung/30810


 

Kein relevanter Verfahrensmangel wird auch dargelegt, wenn argumentiert wird, dass das BAA die Einvernahme beim

Grenzüberwachungsposten gar nicht der Entscheidung zu Grunde legen hätte dürfen, zumal es sich um keine

Einvernahme im Asylverfahren handelte. Dem ist zu entgegnen, dass es sich beim Asylverfahren um ein

Verwaltungsverfahren handelt und auch hier der Grundsatz der Unbeschränktheit der Beweismittel gilt und demnach

gem. § 46 AVG als solches alles in Betracht kommt, was zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes geeignet ist

und nach der Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist.

 

Der BF wurde nach dem Grenzübertritt dazu befragt warum er nach Österreich gekommen ist bzw. warum er sein

Heimatland verlassen hat. Diese Fragestellung nach dem Motiv unterscheidet sich kaum von jener beim BAA. Der BF

tat in dieser Einvernahme auch selbst schon kund, dass er um Asyl ansuchen möchte, "da er nun schon hier sei".

Gerade die ersten Angaben zu den Fluchtgründen sind der allgemeinen Lebenserfahrung und den Erfahrungen der

Asylbehörden von besonderer Bedeutung, insbesondere da diese Aussage den ausreisekausalen Erlebnissen zeitlich

noch am nächsten liegt und daher noch besonders in Erinnerung sein müssten. Auch wenn die Befragung zu den

Ausreisegründen kurz war, so fasste der BF, als Absolvent des rechtswissenschaftlichen Studiums in Armenien, diese

doch kurz aber prägnant zusammen und legte das Motiv klar und deutlich dar. Es ist insgesamt nicht ersichtlich,

weshalb das BAA und auch folglich der Asylgerichtshof diese Niederschrift als Beweismittel für das Asylverfahren nicht

heranziehen sollte, zumal der Inhalt im Wesentlich auch nicht bestritten wird und diese Niederschrift somit den vollen

Beweis iSd § 15 AVG über den Verlauf und den Gegenstand der Einvernahme darstellt. Auch die Beschwerde hat kein

konkretes Beweisverwertungsverbot aufgezeigt.

 

In der Beschwerde wird unter Hinweis auf den angefochtenen Bescheid S 13 - wo die belangte Behörde die

berücksichtigten Beweismittel auMistet - gerügt, dass das BAA die Niederschrift beim Grenzüberwachungsposten ihrer

Entscheidung gar nicht zu Grunde legte. Dazu ist anzuführen, dass das BAA im gegenständlichen Bescheid die eigenen

Niederschriften im Wesentlichen darstellt. Auf Seite 12 des angefochtenen Bescheides ist in der eingefügten

Niederschrift ersichtlich, dass die belangte Behörde dem BF die Aussagen beim "GÜP" zum Ausreisemotiv vorgehalten

hat und er dazu Stellung bezog. Auch in der Begründung des Bescheides, konkret im Rahmen der Beweiswürdigung,

ging die Behörde argumentativ auch auf diese Niederschrift ein. Es ist daher einleuchtend und in der Begründung

nachvollziehbar, dass das BAA sehr wohl auch diese Niederschrift ihrer Entscheidung zu Grunde legte und

oIensichtlich lediglich diese in der Aufzählung im Bescheid auf S 13 übersehen hat. Daraus ist aber kein relevanter

Mangel im Verfahren gegeben. Auch der BF blieb es schuldig darzustellen, wie es bei Unterlassen dieses auf einem

offensichtlichen Versehen beruhenden Fehlens des Zitates inhaltlich zu einer anderen Entscheidung kommen könnte.

 

Weiters wird moniert, dass es sich bei den in der letzten Einvernahme angegebenen religiösen Gründen um keine

zusätzliche Begründung bzw. um kein erweitertes oder gesteigertes Vorbringen handelt, da er bereits am 27.2.2003

beim Nationale als Religion "römisch katholisch" angegeben habe. Dem kann seitens des Asylgerichtshofes nicht

zugestimmt werden, denn zwar hat er zu oa. Zeitpunkt tatsächlich dieses Religionsbekenntnis angegeben, jedoch hat

er weder beim GÜP noch beim BAA am 27.2.2003 sein Religionsbekenntnis problematisiert oder gar als ausreisekausal

dargestellt. Auch äußerte er dahingehend keine Rückkehrbefürchtung, weshalb hier zweifelsfrei von einem

gesteigerten bzw. erst spät im Verfahren vorgebrachten Motiv auszugehen ist. Nach der Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes kann vertretbar davon ausgegangen werden, dass kein (tatsächlicher) Flüchtling idR eine

sich ihm bietende Gelegenheit auslässt seine wesentlichen Fluchtgründe bzw. Probleme im Herkunftsstaat vollständig

darzustellen (vgl. VwGH B 7. 6. 2000, 2000/01/0205).

 

Da im gegenständlichen Fall von der Nichtglaubhaftmachung der dargelegten Verfolgungsgefahr(en) auszugehen war,

erübrigt sich ein Eingehen auf die Argumente gegen ausreichende Schutzmechanismen, weil es eben darauf nicht

mehr ankommt. Insbesondere sind die dargelegten Berichte mangels konkretem Fallbezug nicht dergestalt, dass sie

die aufgetretenen Widersprüche aufzuklären geeignet sind.
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Den vom Bundesasylamt herangezogenen Berichten zur allgemeinen Situation im Herkunftsstaat des

Beschwerdeführers ist, soweit sie im Rahmen des beweiswürdigend festgestellten Sachverhaltes Relevanz zeitigt, nicht

konkret und substantiiert entgegen getreten. Eine maßgebliche nachteilige Änderung der allgemeinen Lage in

Armenien ist weder notorisch noch entspricht dies dem Amtswissen (vgl. zB Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes

zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Armenien vom 18.6.2008) weshalb die im angefochtenen Bescheid

dargestellte Situation - sofern sie mangels Glaubhaftmachung der dargestellten Bedrohung überhaupt

entscheidungsrelevant ist - noch im Wesentlichen als aktuell anzusehen ist.

 

Im Ergebnis ist es dem Beschwerdeführer mit dessen Beschwerde weder gelungen eine wesentliche Unschlüssigkeit

der erstinstanzlichen Beweiswürdigung aufzuzeigen, noch ist er dieser im Rahmen der Anfechtungsbegründung in

substantiierter Form entgegengetreten. Hiezu wäre es erforderlich gewesen, dass der Beschwerdeführer entweder in

begründeter Form eine maßgebliche Unrichtigkeit der erstinstanzlichen Beweiswürdigung dargetan oder Argumente

vorgebracht hätte, die einerseits zu einer anderen Gewichtung oder Bewertung der verfahrensgegenständlichen

Beweismittel führen würden oder aus denen andererseits im Rahmen der allgemeinen Denklogik eine Prävalenz des

von ihm dargestellten Geschehnisablaufes gegenüber jenem von der Erstbehörde angenommenen hervorleuchtet,

was im Ergebnis zu einer anders gelagerten Wahrscheinlichkeitsbeurteilung des der weiteren rechtlichen Würdigung

zugrunde zu legenden historisch-empirischen Sachverhaltes führen würde.

 

Im gegenständlichen Verfahren ist aber für den Asylgerichtshof auch insbesondere aus einem weiteren Widerspruch in

einem wesentlichen Punkt einleuchtend, dass die als ausreisekausal dargelegten Bedrohungen zweifelsfrei nicht den

Tatsachen entsprechen.

 

Der BF legte nämlich beim BAA seine "Flucht" bzw. seine Wohnorte nach dem Ereignis am 28.1.2002 in gravierendem

Widerspruch stehend dar. So gab er zu Beginn der Einvernahme am 27.2.2003 dazu Folgendes an: " Ich wohnte in

Armenien zuletzt regelmäßig in Erewan. Einen Monat vor der Ausreise habe ich an einer anderen Adresse in Erewan

gewohnt. Diese Adresse lautet H.. (....) Ich verließ Armenien Ende Mai 2001(!)" (Bescheid S 2).

 

An späterer Stelle dieser Einvernahme gab er zu seinem Wohnort nach dem besagten Ereignis auf den Vorhalt der

Erstbehörde an, dass dieser Mann doch genug Zeit gehabt hätte sein Wort (Drohung) wahr zu machen, wenn er bis Mai

2002 in Erewan gewohnt habe, folgendes zu Protokoll: ".....ich war [nach diesem Ereignis] ständig auf der Flucht. (....)

Wir [die Familie] verließen am darauf folgenden Tag das Haus und begaben uns in ein Dorf an der Grenze zu Georgien,

wo wir uns bis Mai aufhielten. (Bescheid S 4f)

 

Dieser gravierende Widerspruch wurde ihm vom BAA auch vorgehalten, wobei der Erklärungsversuch nicht

überzeugend ist: "Wir haben in der Ferne ein Haus an dieser Adresse gekauft. Wir waren aber nicht dort aufhältig."

Einerseits ist es - wie auch das BAA schon im Wesentlichen argumentierte - nicht plausibel an jenem Ort ein Haus zu

erwerben, von dem man gerade Müchtete, weil man sich dort oIensichtlich der größten Gefährdung ausgesetzt sieht,

andererseits kann dies seinen ersten Angaben nicht ansatzweise entnommen werden. Er sprach dabei konkret und

unmissverständlich davon, dass er in Erewan bis zu seiner Ausreise im Mai "gewohnt" hat.

 

Wenngleich kein solch erheblicher wie oa. aber doch auch weiterer Ansatzpunkt, dass das dargelegte

Verfolgungsszenario nicht den Tatsachen entspricht, ist auch der Umstand, dass er den Tatort, an dem es zur

Schussabgabe gekommen sein soll, unterschiedlich beschrieb. War es bei der ersten Einvernahme beim BAA ein "Haus

mit Garten" und erzählte er folglich "als er zum Haus gehen wollte habe ihn im Garten jemand gerufen", so schilderte

er diesen Ort des TreIens bei der ergänzenden Einvernahme anders: ".....er bestellte mich zu dem "Park gegenüber

seinem Haus. Den Namen des Parkes kenne ich nicht. (...)R. saß dort in dem Park".



 

Die Zulässigkeit für den Asylgerichtshof über die Beweiswürdigung der Erstbehörde hinaus ergänzende

(beweiswürdigende) Schlüsse aus den bisherigen Ermittlungen zu ziehen, ergibt sich aus § 41 Abs 7,

2. Fall, AsylG 2005, wonach von einer mündlichen Verhandlung auch dann abgesehen werden kann, wenn sich aus

"den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht". Um der

BegründungspMicht, resultierend aus § 60 AVG, wonach der Bescheid [das Erkenntnis] erkennen lassen muss, aus

welchen Erwägungen die Behörde [der Asylgerichtshof] zu dieser Ansicht gelangt ist, zu entsprechen, bedarf es aber

einer (nachvollziehbaren) Darstellung der dafür maßgeblichen gedanklichen Vorgänge.

 

Hier ergeben sich derartige Fakten aus den eigenen Angaben des Beschwerdeführers im Rahmen des erstinstanzlichen

Ermittlungsverfahrens. Der Asylgerichtshof ist nicht verhalten, den Asylwerber zu Widersprüchen in Ansehung seines

Asylantrages zu befragen, weil keine VerpMichtung besteht, ihm im Wege eines behördlichen Vorhalts zur Kenntnis zu

bringen, dass Widersprüche in seinen eigenen Aussagen vorhanden seien, die im Rahmen der gem § 45 Abs 2 AVG

vorzunehmenden Beweiswürdigung zu seinem Nachteil von Bedeutung sein könnten, und ihm aus diesem Grunde

eine Stellungnahme hiezu zu ermöglichen (VwGH 4.11.1992, 92/01/0560; vgl. ua. auch VwGH 27.6.1985, 85/18/0219;

3.4.1998, 95/19/1734; 30.1.1998, 95/19/1713 wonach keine VerpMichtung besteht, den vom Antragsteller selbst

vorgebrachten Sachverhalt zu Gehör zu bringen [siehe auch Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar, Rz 29 zu § 45

mwN]). Die Behörde bzw. das Gericht ist auch nicht verpMichtet, dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme

hinsichtlich einer vorgenommenen Beweiswürdigung zu geben [Hinweis E 23. April 1982, 398/80] (VwGH25.11.2004,

2004/03/0139; Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar, Rz 25 zu § 45 mwN). Wenn die Behörde bzw. das Gericht

aufgrund der vorliegenden Widersprüche zur AuIassung gelangte, dass dem Asylwerber die Glaubhaftmachung

(seiner Fluchtgründe) nicht gelungen ist, so handelt es sich um einen Akt der freien Beweiswürdigung (VwGH

4.11.1992, 92/01/0560).

 

2. Gemäß § 38 Abs 1 AsylG 1997 BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. I 129/2004 entscheidet über Rechtsmittel gegen

Bescheide des Bundesasylamtes der unabhängige Bundesasylsenat.

 

Gemäß § 75 Abs 7 AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 4/2008 sind am 1. Juli 2008 beim unabhängigen

Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen

weiterzuführen:

 

1. Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben

alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter

weiterzuführen.

 

2. Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, sind

von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen.

 

3. Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des

unabhängigen Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des

Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen."

 

Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 4/2008 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen

Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt.

(....).
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Soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr.

100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, sind auf das Verfahren

vor dem Asylgerichtshof gem. § 23 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) die Bestimmungen des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle

des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG idgF hat der Asylgerichtshof [Berufungsbehörde], sofern die Beschwerde [Berufung] nicht als

unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er [sie] ist berechtigt, sowohl

im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) seine [ihre] Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu

setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

 

Zu Spruchpunkt I.:

 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass

ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in

Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist eine Person, die aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen

der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen

Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb des Landes beTndet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und nicht in

der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder die sich

als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes beTndet, in welchem sie ihren gewöhnlichen

Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin

zurückkehren will.

 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes müssen konkrete, den Asylwerber selbst betreIende

Umstände behauptet und bescheinigt werden, aus denen die von der zitierten Konventionsbestimmung geforderte

Furcht rechtlich ableitbar ist (vgl zB vom 8. 11. 1989, 89/01/0287 bis 0291 und vom 19. 9 1990, 90/01/0113). Der

Hinweis eines Asylwerbers auf einen allgemeinen Bericht genügt dafür ebenso wenig wie der Hinweis auf die

allgemeine Lage, zB. einer Volksgruppe, in seinem Herkunftsstaat (vgl VwGH 29. 11. 1989, 89/01/0362; 5. 12. 1990,

90/01/0202; 5. 6. 1991, 90/01/0198; 19. 9 1990, 90/01/0113).

 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen für die

Zuerkennung von Asyl, nämlich eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus einem in Art. 1 Abschnitt A Z

2 der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

 

Wie sich aus der Beweiswürdigung ergibt, ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen eine solche glaubhaft zu

machen, weshalb die zur Begründung seines Asylantrages vorgetragenen Angaben des Asylwerbers gar nicht als

Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur

Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (vgl. VwGH 9.5.1996,

Zl.95/20/0380). Auch aus der allgemeinen Lage lässt sich unter Berücksichtigung aller Umstände konkret für den

Beschwerdeführer kein Asyl ableiten.
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Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein Asyl zu gewähren, die Entscheidung des

BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt I. abzuweisen.

 

Zu Spruchpunkt II.:

 

Gem. § 8 Abs 1 AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen

bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat

zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

 

§ 8 AsylG 1997 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Gemäß § 1 Z 4 leg cit ist

Herkunftsstaat der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat

seines gewöhnlichen Aufenthaltes. Dies ist dahin gehend zu verstehen, dass damit derjenige Staat zu bezeichnen ist,

hinsichtlich dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH

22.4.1999, 98/20/0561; 20.5.1999, 98/20/0300).

 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft

getreten. Am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG)

das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des

FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8

Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen und das ist nun § 50

FPG. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht,

lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen.

 

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist

demnach unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter oder

unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die AbschaIung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen

eines internationalen oder innerstaatlichen KonMiktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG 1997 iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw.

dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten

sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8

Abs 1 AsylG 1997), es sei denn, es bestehe eine inländische Fluchtalternative.

 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch

staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht eIektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten Rechtsgüter

glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden

betreIender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl.

95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es trotz allfälliger

Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaIen, es dennoch ihm obliegt - so weit als möglich -

Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im Falle einer

Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005)

 

Im gegenständlichen Fall ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen seine vorgebrachte Bedrohung bzw.

Verfolgungsgefahr im Sinne des § 50 Abs. 2 FPG iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 im dargestellten Ausmaß glaubhaft zu

machen, weshalb sich daraus auch kein zu berücksichtigender Sachverhalt ergibt, der gemäß § 50 Abs 1 iVm § 8 Abs 1
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AsylG 1997 zur Unzulässigkeit der Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung in den Herkunftsstaat führen

könnte.

 

Wenn auch in Armenien eine wirtschaftlich schwierigere Situation als in Österreich besteht, so ist in einer

Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Beschwerdeführers, festzuhalten, dass von

einer lebensbedrohenden Notlage in seinem Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr eine über die bloße

Möglichkeit hinausgehende "reale Gefahr" ("das ist. eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete

Gefahr möglicher Konsequenzen für den BetroIenen im Zielstaat"; vgl zB VwGH 19.2.2004, 99/20/0573 mwN) einer

unmenschlichen Behandlung des Beschwerdeführers iSd Art 3 EMRK indizieren würde, aus Sicht des Asylgerichtshofes

nicht gesprochen werden kann.

 

Der BF ist erwachsen und absolvierte in Armenien erfolgreich das Studium der Rechtswissenschaften, womit er dort

zur Bildungselite gehört. Er war vor seiner Ausreise schon erwerbstätig und konnte zu seinem Lebensunterhalt

beitragen. Zwischenzeitig hat er auch Kenntnisse in der deutschen Sprache, wodurch er in Folge seiner

Mehrsprachigkeit der allgemeinen Lebenserfahrung nach auch höhere Chancen am Arbeitsmarkt hat. Es kamen keine

Umstände hervor, dass er nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen könnte.

 

Es wäre dem Beschwerdeführer zumutbar, durch eigene und notfalls auch wenig attraktive und seiner Vorbildung

nicht entsprechende Arbeit oder durch Zuwendungen von dritter Seite, zB. Verwandte - erforderlichenfalls unter

Anbietung seiner gegebenen Arbeitskraft als Gegenleistung - jedenfalls auch nach Überwindung von

Anfangsschwierigkeiten, beizutragen, um das zu seinem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen zu können.

Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören dabei auch Tätigkeiten, für die es keine oder wenig Nachfrage auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei

besondere Fähigkeiten erfordern und die nur zeitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt

werden können, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer 'Schatten- oder Nischenwirtschaft' stattTnden. Auf

kriminelle Aktivitäten wird hiermit nicht verwiesen.

 

Ergänzend ist anzuführen, dass gemäß § 40a AsylG 1997 zB. auch eine Tnanzielle Rückkehrhilfe (über diese wird im

erstinstanzlichen Verfahren schon informiert) als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens in Armenien

gewährt werden kann. Durch das vom Europäischen Flüchtlingsfonds und Bundesministerium für Inneres

koTnanzierte System wird der Neubeginn zu Hause erleichtert. Es wird zu Hilfsorganisationen im Heimatland

vermittelt, Tnanzielle Unterstützung gewährt, und beim Zugang zu Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten im

Herkunftsstaat unterstützt. (http://www.caritas.at/hilfe-einrichtungen/Muechtlinge/beratung-und-

vertretung/rueckkehrhilfe/).

 

Auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ergibt sich somit kein "reales Risiko", dass es derzeit durch die

Rückführung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art 3 EMRK oder

der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die

Abschaffung der Todesstrafe kommen würde.

 

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass konkret für den Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in seinen

Herkunftsstaat die reale Gefahr bestünde, als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen KonMikts ausgesetzt

zu sein.

 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein subsidiärer Schutz zu gewähren, die

Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt II. abzuweisen.
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Zu Spruchpunkt III.:

 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Asylantrag

abgewiesen wird und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung

oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist.

 

Der Gesetzgeber wollte durch diese - im Gegensatz zur fremdenpolizeilichen Ausweisung keinem Ermessen

zugängliche - zwingende asylrechtliche Ausweisung eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende

Aufenthaltsverfestigung von Asylwerber, die bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung sich im Bundesgebiet aufhalten

durften, verhindern (vgl. VwGH 26.6.2007, 2007/01/0479).

 

Der gegenständliche Asylantrag war abzuweisen (Spruchpunkt I.) und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder

Abschiebung in den Herkunftsstaat für zulässig zu erklären (Spruchpunkt II.). Es liegt daher bei Erlassung dieses

Bescheides - mangels anderweitigen Aufenthaltstitels für Österreich - kein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet

mehr vor.

 

Bei Erlassung einer Ausweisung kann ein EingriI in das Recht auf Achtung des Privat- und/oder Familienleben

vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK). Ein unverhältnismäßiger Eingriff würde eine Ausweisung unzulässig machen.

 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es umfasst

jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen Familienmitglieder, die eIektiv

zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein

Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00).

 

Der BegriI des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern

schließt auch andere "de facto Beziehungen" ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die

Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR

Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua).

 

Eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen fällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für

Menschenrechte (EGMR) nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche Merkmale der

Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (vgl. dazu auch das Erkenntnis des

Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 2006, B 1277/04, unter Hinweis auf die Judikatur des EGMR; des Weiteren auch

das Erkenntnis des VwGH vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0423 und die darauf aufbauende Folgejudikatur, etwa die

Erkenntnisse vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0235, vom 8. Juni 2006, Zl. 2003/01/0600, vom 22. August 2006, Zl.

2004/01/0220 und vom 29. März 2007, Zl. 2005/20/0040, vom 26. Juni 2007, 2007/01/0479).

 

Die Beziehung der bereits volljährigen Kinder zu den Eltern ist vor allem dann als Familienleben zu qualiTzieren, wenn

jene auch nach Eintritt der Volljährigkeit im Haushalt der Eltern weiterleben, ohne dass sich ihr Naheverhältnis zu den

Eltern wesentlich ändert (Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 860 unter Hinweis

auf Wiederin in Korinek/Holoubek, Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Art 8 EMRK Rz 76).

 

Alle anderen verwandtschaftlichen Beziehungen (zB zwischen Enkel und Großeltern, erwachsenen Geschwistern [vgl.
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VwGH 22.08.2006, 2004/01/0220, mwN; 25.4.2008, 2007/20/0720 bis 0723-8], Cousinen [VwGH 15.01.1999, 97/21/0778;

26.6.2007, 2007/01/0479], Onkeln bzw. Tanten und NeIen bzw. Nichten) sind nur dann als Familienleben geschützt,

wenn eine "hinreichend starke Nahebeziehung" besteht. Nach Ansicht der Gerichtshöfe des öIentlichen Rechts ist für

diese Wertung insbesondere die Intensität und Dauer des Zusammenlebens von Bedeutung (vgl. VfSlg 17.457/2005).

Dabei werden vor allem das Zusammenleben und die gegenseitige Unterhaltsgewährung zur Annahme eines

Familienlebens iSd Art 8 EMRK führen, soweit nicht besondere Abhängigkeitsverhältnisse, wie die PMege eines

behinderten oder kranken Verwandten, vorliegen.

 

Ist von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroIen, greift sie lediglich in das Privatleben

der Familienmitglieder und nicht auch in ihr Familienleben ein; auch dann, wenn sich einige Familienmitglieder der

Abschiebung durch Untertauchen entziehen (EGMR im Fall Cruz Varas gegen Schweden). In diesen Fällen ist nach der

Judikatur des EGMR der EingriI in das Privatleben gegebenenfalls separat zu prüfen (Chvosta, Die Ausweisung von

Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 856 mwN).

 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 60.654/00) garantiert

die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter gewissen Umständen können

von den Staaten getroIene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (zB. eine

Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein

Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. a. gg. Lettland) oder

besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum

eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr.

34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 10.737/1985; VfSlg 13.660/1993).

 

Seinen eigenen Angaben beim BAA nach hat der BF in Österreich keine familiären Anknüpfungspunkte und auch keine

sozialen Kontakte. Auch in der Beschwerde bzw. bis zum Zeitpunkt der Genehmigung dieser Entscheidung werden

keine in seiner Sphäre gelegenen Umstände mitgeteilt, die auf ein relevantes Familienleben in Österreich hinweisen

würden, weshalb die Ausweisung - der maßgeblichen Judikatur des EGMR folgend - keinen EingriI in das Recht auf

Familienleben darstellt und es diesbezüglich daher auch keiner Abwägung gem. Art 8 Abs 2 EMRK bedarf.

 

Entgegen seinen eigenen Angaben beim BAA am 18.12.2006, nämlich, dass er keine sozialen Kontakte habe, die ihn an

Österreich binden würden, wird in der Beschwerde vorgebracht, dass sein gesamtes soziales Leben in Österreich

stattTnde und er nunmehr (zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung) seit 5 Jahren hier seinen Lebensmittelpunkt

habe. Dem Akteninhalt ist weiters zu entnehmen, dass er bereits Deutschkenntisse erworben hat, in Österreich keiner

Erwerbstätigkeit nachgeht, von "Sozialhilfe" [gemeint wohl "Grundversorgung"] lebe, beim Verein Integrationsbeirat in

Schwechat tätig ist und manchmal anderen Asylwerbern behilflich ist.

 

Zweifelsfrei kann im gegenständlichen Fall davon ausgegangen werden, dass der BF, welcher seit 2002 in Österreich in

Folge der Asylantragstellung aufhältig ist, private Anknüpfungspunkte in Österreich hat.

 

Ob ein EingriI in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Privatleben durch die asylrechtliche Ausweisung

iSd Art 8 Abs 2 EMRK notwendig ist, bedarf einer Abwägung der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen

des Fremden.

 

Art 8 Abs 2 EMRK lautet:

 

"Der EingriI einer öIentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser EingriI
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gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale

Sicherheit, die öIentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und

zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte

und Freiheiten anderer notwendig ist."

 

Hinsichtlich der Abwägung der öIentlichen Interessen mit jenen des Beschwerdeführers ist der

Verfassungsgerichtshof der AuIassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen sind.

Asylwerber hätten idR ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach Österreich

einzureisen. Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem Touristenvisum

stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt und Asylgründe

geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung weder zurückgewiesen,

zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz hinausgehendes

Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens sowie bis zum

rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend

vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende

Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland

aufhalten durften, zu verhindern. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten werden, wenn er auf Grund

dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt (VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua).

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat fallbezogen unterschiedliche Kriterien (vgl. dazu

insbesondere VfGH B 328/07) herausgearbeitet, die bei einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und als

Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht:

 

Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine Txen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.1.2006,

Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 16.9.2004, Fall Ghiban,

Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.5.1985, Fall Abdulaziz

ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567;

20.6.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344;

22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 2.8.2001, Fall Boultif, Appl.

54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven

Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung,

der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 4.10.2001, Fall

Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall

Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 5.7.2005, 2004/21/0124;

11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch

Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öIentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 24.11.1998, Fall

Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00) für maßgeblich erachtet.

 

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres

unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein mussten - was bei einem bloß vorläuTgen Aufenthaltsrecht während des

Asylverfahrens jedenfalls als gegeben angenommen werden kann (vgl. Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und

Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 857 mwN ) -, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl.

40.447/98; 5.9.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99,

ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). Der Asylwerber kann während seines Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass

ein in dieser Zeit entstehendes Privat- bzw. Familienleben auch nach der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt

werden kann. Die Rechte aus der GFK dürfen nicht dazu dienen, die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 2007/74,

Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN).
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Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist weiters dann

gemindert, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 26.6.2007,

2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten (insbesondere bei

Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die ableitbaren Interessen des

Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, und vom 30. August 2007, Zl.

2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168).

 

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es dem BF bei der asylrechtlichen Ausweisung nicht

verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen des FPG bzw. NAG wieder in das

Bundesgebiet zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S

861, mwN). Es wird dadurch nur jener Zustand hergestellt der bestünde, wenn er sich rechtmäßig (hinsichtlich der

Zuwanderung) verhalten hätte und wird dadurch lediglich anderen Fremden gleichgestellt, welche ebenfalls gemäß

dem Auslandsantragsstellungsgrundsatz ihren Antrag gem. FPG bzw. NAG vom Ausland aus stellen müssen und die

Entscheidung der zuständigen österreichischen Behörde dort abzuwarten haben.

 

Im vorliegenden Fall ist der EingriI in das Recht auf Privatleben gesetzlich vorgesehen und verfolgt gem. Art 8 Abs 2

EMRK legitime Ziele, nämlich die Aufrechterhaltung der öIentlichen Ordnung - worunter auch die geschriebene

Rechtsordnung zu subsumieren ist -, sowie das wirtschaftliche Wohl des Landes. Zu prüfen ist, ob der EingriI in einer

demokratischen Gesellschaft notwendig ist.

 

Nach dem Urteil des EGMR im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme dann in einer demokratischen Gesellschaft

notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und zum verfolgten legitimen Ziel

verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, insbesondere unter Berücksichtung der

Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, gegen jene des Beschwerdeführers

abzuwägen sind.

 

Der EGMR geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat garantiert. Der

EGMR erkennt in stRsp weiters, dass die Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen Bestimmungen berechtigt sind,

Einreise, Ausweisung und Aufenthalt von Fremden ihrer Kontrolle zu unterwerfen, soweit ihre vertraglichen

VerpMichtungen dem nicht entgegenstehen (vgl. uva. zB. Urteil Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL

92/1/27f.). Die SchaIung eines Ordnungssystems mit dem die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt wird,

ist auch im Lichte der Entwicklungen auf europäischer Ebene notwendig. Dem öIentlichen Interesse an der Einhaltung

der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des Schutzes der

öIentlichen Ordnung (Art 8 Abs 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, B 328/07, VwGH 16.01.2001,

Zl. 2000/18/0251 uva.). Die öIentliche Ordnung, hier va. das Interesse an einer geordneten Zuwanderung, erfordert es

daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die dabei zu beachtenden Vorschriften einhalten. Die

öIentliche Ordnung wird zB. schwerwiegend beeinträchtigt, wenn einwanderungswillige Fremde, ohne das

betreIende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich begeben, um damit die österreichischen Behörden

vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in solchen Fällen trotz eines vielleicht damit verbundenen

EingriIs in das Privatleben und Familienleben erforderlich sein, um jenen Zustand herzustellen, der bestünde, wenn

sich der Fremde gesetzestreu verhalten hätte (VwGH 21.2.1996, 95/21/1256). Dies insbesondere auch deshalb, weil als

allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz grds. gilt, dass aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaIenen

Situation keine Vorteile gezogen werden dürfen. (VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007). Der VwGH hat weiters festgestellt,

dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein

länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öIentlichen Ordnung im Hinblick auf ein

geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH

31.10.2002, Zl. 2002/18/0190).
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Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes von besonderer

Bedeutung, da diese sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für das Sozial- und Gesundheitssystem gravierende

Auswirkung hat.

 

In seiner jüngsten Entscheidung (die bei der oa. Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und Verfassungsgerichtshof

noch keine Berücksichtigung Tnden konnte) NNYANZI gg. das Vereinigte Königreich, vom 8.4.2008, erachtete es der

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zum Fall einer Asylwerberin, deren Verfahren bereits rund 10

Jahre dauerte - die Beschwerdeführerin hatte in dieser Zeit einen Beruf erlernt, beteiligte sich an der

Kirchengemeinschaft, hatte Freunde, darunter eine Beziehung zu einem Mann -

 

nicht als notwendig zu entscheiden, ob die Beziehungen, welche die BF während ihres beinahe zehnjährigen

Aufenthalts im Vereinigten Königreich begründet hat, Privatleben iSv. Art. 8 EMRK darzustellen geeignet ist. Selbst

unter der Annahme, dass dem so wäre, sei die in Aussicht genommene Abschiebung nach Uganda gesetzlich

vorgesehen und durch ein legitimes Ziel motiviert, nämlich die "Aufrechterhaltung und Stärkung der

Einwanderungskontrolle". Jedes von der BF während ihres Aufenthalts im Vereinigten Königreich etablierte Privatleben

würde ihre Abschiebung bei einer Abwägung gegen das legitime öIentliche Interesse an einer wirksamen

Einwanderungskontrolle nicht zu einem unverhältnismäßigen EingriI machen. Anders als im Fall Üner/NL sei die BF im

vorliegenden Fall kein niedergelassener Einwanderer. Ihr wäre nie ein Bleiberecht im belangten Staat erteilt worden.

Ihr Aufenthalt im Vereinigten Königreich während der Anhängigkeit ihrer verschiedenen Asylanträge und

Menschenrechtsbeschwerden sei immer prekär gewesen und ihre Abschiebung aufgrund der Abweisung dieser

Anträge werde durch eine behauptete Verzögerung ihrer Erledigung durch die Behörden nicht unverhältnismäßig. Die

Abschiebung der BF nach Uganda würde daher keine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen.

 

Im hier anhängigen Fall beTndet sich der BF seit rund 6 Jahren in Österreich. Die Einreise erfolgte unter Umgehung der

Grenzkontrolle. Der bisherige Aufenthalt war lediglich durch die Asylantragstellung und die daraus resultierende

vorläuTge Aufenthaltsberechtigung legitim. Ein anderweitiges Aufenthaltsrecht, zB eine Niederlassungsbewilligung,

kam ihm nicht zu, weshalb das Privatleben während eines Zeitraumes begründet wurde, wo sein Aufenthalt nie

gesichert war, was zu einer wesentlichen Minderung seiner Interessen führt. Es kam im Verfahren auch hervor, dass

der Asylantrag im Wesentlichen von vornherein unter Angabe von falschen Tatsachen begründet wurde und daher von

einer rechtsmissbräuchlichen Antragstellung ausgegangen werden kann. Der BF bezieht nach wie vor Leistungen aus

der Grundversorgung. Er hat sich bislang in Österreich wohl verhalten. Er ist in Armenien aufgewachsen, wurde dort

sozialisiert und hat in Armenien auch den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht. Er spricht die wesentlichen

Sprachen seines Heimatlandes und kann im Ergebnis nicht als von dort entwurzelt betrachtet werden.

 

Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände und unter Einbeziehung der oa. Judikatur der Höchstgerichte

(insbesondere EGMR, Fall NNYANZI gg. das Vereinigte Königreich) ist ein überwiegendes öIentliches Interesse -

nämlich die Aufrechterhaltung der öIentlichen Ordnung, konkret das öIentliche Interesse der öIentlichen Ordnung,

konkret an der Aufrechterhaltung und Stärkung der Einwanderungskontrolle und das wirtschaftliche Wohl des Landes,

an der Aufenthaltsbeendigung des Beschwerdeführers festzustellen, das seine Interessen an einem Verbleib in

Österreich überwiegt. Die Ausweisung ist im öIentlichen Interesse notwendig und auch unter Berücksichtigung der

Dauer dieses, vom BF rechtsmissbräuchlich geführten Asylverfahrens nicht als unverhältnismäßig zu erachten.

Anzumerken ist, dass trotz dieser VerpMichtung Österreich zu verlassen, es dem BF frei steht - wie andere Fremde auch

- auf gesetzeskonforme Weise vom Ausland aus einen Antrag auf einen Einreise- bzw. Aufenthaltstitel zu stellen, die

Entscheidung darüber dort abzuwarten und Österreich damit in die Lage zu versetzen eine für die Gesellschaft

notwendige kontrollierte Zuwanderung zu vollziehen. Die Ausweisung ist - durch diese grds. gegebene

Rückkehrmöglichkeit - in ihrer Intensität kein so gravierender EingriI wie etwa ein befristetes oder gar unbefristetes

Aufenthaltsverbot.



 

Könnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und/oder Familienleben

berufen, würde dies darüber hinaus dazu führen, dass einwanderungswillige Fremde, welche die unbegründete bzw.

rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung, allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das österreichische

Bundesgebiet, in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrages unterlassen und in

rechtskonformer Art und Weise vom Ausland aus ihren Antrag auf Erteilung eines Einreise- bzw. Aufenthaltstitels

stellen sowie die Entscheidung auch dort abwarten, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche, einer

geordneten Zuwanderung widersprechend, genau zu diesen verpönten Mitteln greifen, um ohne jeden sonstigen

anerkannten Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich zu erzwingen bzw. zu legalisieren. Dies würde in letzter

Konsequenz wohl zu einer verfassungswidrigen unsachlichen DiIerenzierung der einwanderungswilligen Fremden

untereinander führen (vgl. hierzu auch das Estoppel-Prinzip oder auch den allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz,

wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaIenen Situation keine Vorteile gezogen werden dürfen

[VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007]).

 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht eine Ausweisung zu verfügen, die

Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt III. abzuweisen.

 

III. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der

Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei

ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. Es ergibt sich aus § 23 AsylGHG,

dass die dort als Rechtsfolge vorgesehene sinngemäße Anwendung des AVG 1991 unter dem Vorbehalt anderer

Regelungsinhalte des B-VG, des AsylG 2005 und des VwGG steht. Derartige ausdrückliche andere Regelungen für das

Verfahren vor dem Asylgerichtshof sind, in den in der Erläuterung laut AB 371 XXIII. GP genannten §§ 20, 22 und 41

AsylG 2005 enthalten, wohl aber auch in den §§ 42, 61 und 62 AsylG 2005. Es ergibt sich aus § 23 AsylGHG somit die

Anwendung von Verfahrensbestimmungen für den Asylgerichtshof in allen anhängigen Verfahren einschließlich der

gemäß den Übergangsbestimmungen des AsylG 2005 nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu

führenden Verfahren, ohne dass es dafür einer Nennung dieser Bestimmungen (auch) im § 75 Abs 1 AsylG 2005

bedürfte. § 41 Abs 7 ist daher im gegenständlichen Verfahren anwendbar.

 

Im gegenständlichen Fall konnte das Unterlassen der mündlichen Verhandlung auf die 1. und ergänzend auch auf die

2. Fallvariante des § 41 Abs 7 leg cit gestützt werden. Der Sachverhalt konnte aus der Aktenlage in Verbindung mit der

Beschwerde als geklärt erachtet werden, da dieser nach einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren durch die

belangte Behörde nach schlüssiger Beweiswürdigung festgestellt und dieser in der Beschwerde auch nicht

substantiiert entgegen getreten wurde. Weder war der Sachverhalt ergänzungsbedürftig noch erschien er in

entscheidenden Punkten als nicht richtig. Rechtlich relevante und substantiierte Neuerungen wurden nicht

vorgetragen.

 

Im konkreten Fall wurde im Rahmen der Erwägungen auch dargestellt, dass sich aus den bisherigen Ermittlungen für

den erkennenden Asylgerichtshof zweifelsfrei ergab, dass das Vorbringen im dargestellten Ausmaß nicht den

Tatsachen entspricht.

 

Es konnte daher eine mündliche Verhandlung unterbleiben.

Schlagworte

Ausweisung, gesteigertes Vorbringen, Glaubwürdigkeit, Lebensgrundlage, non refoulement
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